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Amtliche Bekanntmachungen

Satzung über die Erhebung  
von Verwaltungskosten für  

Amtshandlungen in  
weisungsfreien Angelegenheiten 

der Gemeinde Weischlitz
Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 2018 Nr. 4 S. 62) zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28.11.2023 (Sächs-
GVBl. 870) in Verbindung mit § 8a des Sächsischen Kommu-
nalabgabengesetzes (SächsKAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. 2018 Nr. 4 S. 116) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.12.2023 
(SächsGVBl. S. 876) hat der Gemeinderat der Gemeinde  
Weischlitz in seiner Sitzung am 18.03.2024 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Gemeinde Weischlitz erhebt für ihre Amtshandlungen 
und sonstige individuell zurechenbare öffentlich-rechtliche 
Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten Gebühren und 
Auslagen (Verwaltungskosten). Unterliegt eine Amtshandlung 
oder eine sonstige öffentlich-rechtliche Leistung der Umsatz-
steuer, wird diese auf den Kostenschuldner umgelegt.
(2) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften bleibt unberührt.

§ 2
Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist verpflichtet,
1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzu-

rechnen ist,
2. der die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen 

Behörde abgegebene oder mitgeteilte Erklärung übernom-
men hat,

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft 
Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamt-
schuldner.
(3) Auslagen im Sinne des § 7 Abs. 1 dieser Satzung, die durch 
unbegründete Einwendungen eines Beteiligten oder durch Ver-
schulden eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, 
können diesem auferlegt werden.

§ 3
Verwaltungskostenpflicht

(1) Die Verwaltungskostenpflicht für die Amtshandlungen 
und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen im Sinne des § 2 
Abs. 1 SächsVwKG, in der jeweils geltenden Fassung, und die 
Höhe der Gebühren ergeben sich grundsätzlich aus dem Kos-
tenverzeichnis, welches Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Amtshandlungen sind auch dann verwaltungskosten-
pflichtig, wenn sie nicht im Kostenverzeichnis enthalten sind. 
In diesen Fällen wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kos-
tenverzeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen 
zu bemessen ist. Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, wird 
eine Gebühr bis zu 50.000,- € erhoben.
(3) Die Höhe der Gebühr für die Vornahme einer Amtshandlung 

(Verwaltungsgebühr) richtet sich nach der Anwendung des Ab-
schnitt 1 Großbuchst. B Ziffer II der VwV Kostenfestlegung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 08.05.2020 (SächsABl. 
2020 S. 560) und der in der Anlage 3 der VwV Kostenfestlegung 
festgelegten Einordnung der Entgeltgruppen des öffentlichen 
Dienstes in die Laufbahnen des öffentlichen Dienstes bzw. de-
ren Änderungsvorschriften. Die Gebühr beläuft sich pro ange-
fangene halbe Stunde und ist im Kostenverzeichnis enthalten.
(5) Die Gebühr für eine Amtshandlung fällt jeweils einzeln 
an, auch wenn diese zusammen mit anderen vorgenommen 
wird.
(6) Die Gebühr für eine Amtshandlung fällt nur einmal an, 
ohne Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Personen.
(7) Die Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn ein auf 
die Durchführung einer öffentlich-rechtlichen Leistung ge-
richteter Antrag oder ein Rechtsbehelf zurückgenommen wird 
oder sich auf andere Art und Weise erledigt.

§ 4
Kostenverzeichnis, Höhe der Gebühr

(1) Die Höhe der Gebühr im Kostenverzeichnis ist nach dem 
Verwaltungsaufwand aller an der öffentlich-rechtlichen Leis-
tung beteiligten Behörden und Stellen (Kostendeckungsgebot) 
und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, 
denen die öffentlich-rechtliche Leistung zuzurechnen ist, zu 
bemessen. Die Gebühren werden in einem Kostenverzeichnis 
aufgeführt, welches als Anlage 1 dieser Satzung beigefügt ist.
(2) Die im Kostenverzeichnis festgelegte Gebühr enthält nicht 
bereits die Umsatzsteuer, sofern in anderen Rechtsvorschriften 
nichts Abweichendes bestimmt ist.
(3) Die Gebühren sind durch feste Sätze (Festgebühren), nach 
dem Wert des Gegenstandes, auf den sich die öffentlich-recht-
liche Leistung bezieht (Wertgebühren), nach dem Zeitaufwand 
für die öffentlich-rechtliche Leistung (Zeitgebühr) oder durch 
Rahmensätze (Rahmengebühren) zu bestimmen.

§ 5
Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs

(1) Die Kosten entstehen mit der Beendigung der verwaltungs-
kostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen Leistung für die sie 
erhoben werden und in den Fällen des § 3 Abs. 6 SächsVwKG 
mit Zurücknahme oder Erledigung des Antrags oder Rechtsbe-
helfs und in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 2. HS SächsVwKG 
zu dem Zeitpunkt, zu dem das Einverständnis als erteilt gilt. 
Bedarf die öffentlich-rechtliche Leistung einer Zustellung, Er-
öffnung oder sonstigen Bekanntgabe, ist sie damit beendet.
(2) Wird die verwaltungskostenpflichtige öffentlich-rechtliche 
Leistung elektronisch erbracht und wird der Leistungsemp-
fänger innerhalb des elektronischen Verfahrens zur soforti-
gen Zahlung aufgefordert, entsteht der Verwaltungskosten-
anspruch abweichend von Absatz 1 im Zeitpunkt dieser 
Aufforderung.
(3) Abs. 2 gilt entsprechend, wenn die Behörde vor Beendi-
gung einer öffentlich-rechtlichen Leistung, für die nach dem 
Kostenverzeichnis eine Festgebühr bis zu 100,00 € zu erheben 
ist, zur Zahlung auffordert.

§ 6
Zeitpunkt der Fälligkeit

Die Verwaltungskosten werden mit der Bekanntgabe der Ver-
waltungskostenfestsetzung an den Verwaltungskostenschuld-
ner fällig, wenn nicht die Gemeinde einen späteren Zeitpunkt 
bestimmt oder die Fälligkeit abweichend durch Vertrag geregelt 
ist.
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§ 8
Anwendungen von Bestimmungen  

des SächsVwKG
Auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen 
finden, abweichend von den §§ 3 und 4 des Sächsischen Kom-
munalabgabengesetzes (SächsKAG), die Paragrafen §§ 2; 3 
Abs. 4 bis 6; § 4 Abs. 2, 3 und 5; §§ 6 bis 9; 11 bis 13; 15; 16; 17 
Abs. 1 bis 3 und 5; §§ 18 bis 20; 22 und 23 des Sächsischen Ver-
waltungskostengesetzes (SächsVwKG) vom 05.04.2019 (Sächs.
GVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fassung, entsprechende 
Anwendung. Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen aus dem Aufkommen an Verwaltungsgebühren 
und Auslagen gelten die Vorschriften des Gemeindehaushalts-
rechts. Für die Kosten der Mahnung und der Vollstreckung gel-
ten die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungskostengeset-
zes und der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Er-
hebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in wei-
sungsfreien Angelegenheiten der Gemeinde Weischlitz vom 
22.03.2022 außer Kraft.

Weischlitz, den 19.03.2024

Steffen Raab
Bürgermeister

§ 7
Auslagen

(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang 
mit der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfal-
len und deshalb nicht nach § 4 zu dem in die Gebühr einzu-
beziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden in der tat-
sächlich entstandenen Höhe als Auslagen erhoben.
(2) Als Auslagen können unter den Voraussetzungen von  
Abs. 1 insbesondere erhoben werden:
1. Vergütungen und Entschädigungen, die Zeugen, Sachver-

ständigen, Dolmetschern, Übersetzern und sonstigen Per-
sonen zustehen,

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienst-
leistungen

3. die durch Veröffentlichung von Bekanntmachungen ent-
stehenden Aufwendungen,

4. die Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und 
sonstigen Aufwendungen bei der Ausführung von Dienst-
geschäften außerhalb der Dienststelle,

5. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen
(3) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die Gemeinde 
aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfa-
chung oder aus ähnlichen Gründen an die anderen Behörden, 
Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.
(4) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Ver-
vielfältigungen werden gesondert als Schreibauslagen erhoben.

Anlage 1
Kostenverzeichnis zu § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in wei-
sungsfreien Angelegenheiten der Gemeinde Weischlitz
Lfd. 
Nr.

Amtshandlung Bemessungs-
grundlage

Gebühr nach Bemessungsgrundlage/ 
Mindestgebühr in EUR

1. Beglaubigung
1.1 Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen 

oder Siegeln
Stück 10,- €

1.2 Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie oder 
dergleichen, die nicht in deutscher oder sorbi-
scher Sprache abgefasst sind

je Seite 1,50 € je angefangene Seite des zu beglaubi-
genden Gegenstandes, mindestens 10,- €

1.3 Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie oder 
dergleichen, die die Behörde selbst hergestellt hat

Stück 5,- € je Beglaubigung

1.4 Beglaubigung einer Abschrift, Fotokopie oder 
dergleichen, die nicht in Tarifstellen 1.2 und 1.3 
erfasst ist

je Seite 0,75 € je angefangene Seite des zu beglau-
bigenden Gegenstandes, mindestens 10,- €, 
höchstens die für das Original vorgesehene 
Gebühr, soweit das Original nicht gebüh-

renfrei ist, hier gelten 0,75 € je angefangene 
Seite, mind. jedoch 10,- €

Anmerkungen zu 1.2 bis 1.4 werden mehrere gleiche Abschriften, 
Kopien, Schulzeugnisse und dergleichen 

gleichzeitig beglaubigt, wird für jede weite-
re Beglaubigung die Gebühr auf die Hälfte 

ermäßigt
1.5 Beglaubigungen von Urkunden, die zum Ge-

brauch im Ausland bestimmt sind
Vorbeglaubigung von öffentlichen Urkunden, die 
zum Gebrauch im Ausland bestimmt sind, zum 
Zwecke der Legalisation durch die Auslandsver-
tretung

5,- € bis 55,- €

2. Bescheinigungen
2.1 Erteilung einer Bescheinigung über steuerlich 

absetzbare Spenden
Stück gebührenfrei

2.2 Erteilung sonstiger Bescheinigungen 10,- € bis 170,- €
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3. Einsichtgewährung, Auskünfte
3.1 Auskünfte einfacher Art (gem. § 11 Abs. 1 Nr. 6 

SächsVWKG)
gebührenfrei

3.2 Auskünfte, die nicht unter 3.1 fallen Fall 35,- € bis 700,- €
3.3 Einsicht in Rechtsvorschriften, Bauleitpläne u.ä. 

für die Öffentlichkeit bestimmte Schriftstücke 
und Pläne

Fall gebührenfrei

3.4 Einsicht in Akten, Karteien, Register und dgl., die 
nicht unter 3.3 fallen, soweit sie nicht in einem 
gebührenpflichtigen Verfahren gewährt werden

1,- € je Akt od. Buch, mind. jedoch 10,- €

3.5 Erste Kopie nach Art. 15 Abs. 3 Datenschutz-
Grundverordnung

kostenfrei

4. Überlassung von Akten für die Verfolgung 
von Ansprüchen und Interessen

15,- € bis 75,- €

5. Fristverlängerung
5.1 Verlängerung der Frist, deren Ablauf einen 

neuen Antrag auf Erteilung einer gebühren-
pflichtigen Genehmigung, Erlaubnis, Zulassung, 
Verleihung oder Bewilligung erforderlich machen 
würde

Je Vorgang 10 v.H. bis 25 v.H. der für die Genehmigung 
vorgesehenen Gebühr, mind. 10,- €

5.2 Verlängerung einer Frist in anderen Fällen 10,- € bis 40,- €
6. Zweitschrift/-ausfertigung 10 v.H. bis 50 v.H. der für die Genehmigung 

vorgesehenen Gebühr, mind. 10,- €, ist 
die Erteilung der Erstschrift gebührenfrei, 
beträgt die Gebühr 0,75 € je angefangene 

Seite, mind. jedoch 10,- €
7. Aufnahme einer Niederschrift

Im Rechtsbehelfsverfahren gebührenfrei
Sonstige 5,- € bis 60,- € je angefangene Stunde, mind. 

10,- €
8. Genehmigungen, Erlaubnisse, 

Ausnahmebewilligungen, Befreiungen
10,- € bis 1.000,- €

u.a. zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten 
vorgenommenen Verwaltungstätigkeiten

9. Schreibauslagen
9.1 Abschrift, sofern nicht mittels Textautomat oder 

Kopiergerät hergestellt
a.) für Schriftstücke in deutscher Sprache Je angefangene Seite 5,- €
b.) für Schriftstücke in fremder Sprache Je angefangene Seite 10,- €
c.) für Schriftstücke in tabellarischer Form, 

Verzeichnisse, Listen, Zeichnungen, wissen-
schaftliche Texte

Berechnung nach Zeitaufwand, mind. 10,- €

9.2 Vervielfältigung, die mittels Textautomat oder 
Kopiergerät erstellt werden in schwarz/weiß
a.) bis zum Format DIN A 4 Je Seite 0,50 €
b.) Format größer DIN A 4 bis DIN A 3 Je Seite 0,75 €

9.3 Vervielfältigung, die mittels Textautomat oder 
Kopiergerät erstellt werden in Farbe

Je Seite 2 facher Betrag nach Tarifstellen 9.2

10. Finanzverwaltung
10.1 Bescheinigung über gezahlte Steuern, Abgaben 

und Beiträge (Steuerliche Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung)

Je Vorgang 10,- €

10.2 Ersatz von Steuer- und Gebührenbescheiden Je Fall 10,- €
10.3 Aufstellung über den Stand des Steuer- bzw. 

Gebührenkontos je Veranlagungsjahr
Je Fall 10,- €

10.4 Ersatz einer verlorengegangenen Hundesteuer-
marke

10,- €

11. Fundsachen (einschl. Aushändigung an den 
Eigentümer oder Finder)

11.1 Bei Sachen im Wert bis 500,- € Stück 2% des Wertes mind. jedoch 5,- €
11.2 Bei Sachen im Wert über 500,- € Stück 2% von 500,00 € plus 1% des Mehrwertes
11.3 Bei Tieren Anzahl 2% des Wertes, mind. 5,- € zzgl. etwaige 

Unterbringungskosten
12. Sonstige Verwaltungstätigkeit

Amtliche Tätigkeiten, die nach Art und Umfang 
nicht näher bestimmt werden können (je ange-
fangene ½ Stunde)

zw. 27,87 € u. 33,68 €
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Sprechzeit Friedensrichter
jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 – 18.00 Uhr
WO? Gemeinde Rosenbach/Vogtl., Bernsgrüner Str. 18 in 
08539 Rosenbach/Vogtl., OT Mehltheuer
Telefonische Voranmeldung unter 037431 869-0

Termin öffentliche Sitzung Bauausschuss
Montag, 15.04.2024 um 18.00 Uhr im Beratungsraum 

(Anbau)

Termin öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Weischlitz

Montag, 15.04.2024 um 19.00 Uhr in der Südscheune

(Unter Vorbehalt - Bitte Aushänge beachten!)

Hinweis der Redaktion
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des Amtsblat-
tes ist Dienstag, 16.04.2024.

Bitte alle Beiträge bis zu diesem Termin per E-Mail 
senden an amtsblatt@weischlitz.de (bitte beachten: Emp-
fang bis 10 MB Größe) oder in der Gemeindeverwaltung 
Weischlitz abgeben.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Für Anzeigenveröffent-
lichungen gilt die zz. gültige Anzeigenpreisliste.

Nächster Erscheinungstermin: 03.05.2024

Beginn der Reisezeit –  
Personaldokumente überprüfen

Die Reisezeit beginnt, und es kommt leider immer wieder vor, 
dass erst kurz vor Abreise festgestellt wird, dass Personalaus-
weise, Reisepässe und Kinderreisepässe abgelaufen sind. Wir 
möchten Sie daran erinnern, die Gültigkeit Ihrer Dokumente 
rechtzeitig zu überprüfen und wenn erforderlich, neu zu bean-
tragen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Lieferzeit der Bun-
desdruckerei für die Beantragung von Personalausweisen und 
Reisepässen bei ca. 3 bis 6 Wochen liegt.
Eine Verlängerung der Dokumente ist nicht möglich!

Achtung: Seit dem 1. Januar 2024 können keine Kinderreise-
pässe mehr ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden. Be-
reits ausgestellte Kinderreisepässe können noch bis zum Ende 
ihrer Gültigkeit weiterverwendet werden, wenn die Identität 
(Bild / Person) ersichtlich ist.

Einwohnermeldeamt

Wahlhelfer gesucht!
Für die am 9. Juni 2024 stattfindenden Ortschaftsrats-, Ge-
meinderats-, Kreistags- und Europawahlen werden dringend 
Wahlhelfer gesucht. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Wahlen sind in den Wahllokalen der Gemeinde Weischlitz 17 
allgemeine Wahlvorstände und zwei Briefwahlvorstände zu 
bilden. Dazu werden noch Wahlhelfer benötigt.
Deshalb ruft Wahlleiterin Antje Härtl die wahlberechtigten 
Bürger zur Mithilfe auf. Gesucht werden befähigte Personen, 

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- und Formfehlern zustande gekommen sind, ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu-
stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,

3. der Bürgermeister den Beschluss nach § 52 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) genannten Frist
a.) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat
b.) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der im § 4 Abs. 4 Satz 
1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Sitzungstermine des  
Gemeindewahlausschusses

Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses zur Entscheidung 
über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl des Ge-
meinderates und der Ortschaftsräte am 9. Juni 2024 findet am 
Dienstag, 9. April 2024, 16:30 Uhr im Ratssaal Rathaus Wei-
schlitz, Am Alten Gut 3, 08538 Weischlitz statt.
Die Sitzungen des Gemeindewahlausschusses sind öffentlich, 
jedermann hat Zutritt zur Sitzung.
Zeit, Ort und Gegenstand der Sitzung werden durch Aushang 
im Eingangsbereich des Rathauses Weischlitz, Am Alten Gut 3 
in 08538 Weischlitz bekannt gegeben.

Antje Härtl
Vorsitzende Gemeindewahlausschuss

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Informationen der Gemeinde

Rufnummern im  
Rathaus Weischlitz

Vorwahl 037436
Zentrale 917-0
Fax 91717
E-Mail: Gemeinde@weischlitz.de

Besuchszeiten Rathaus Weischlitz
Gemeindekasse, Gewerbeamt, Bauamt, Einwohnermeldeamt, 
Standesamt, Ordnungsamt
dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.00 Uhr
dienstags von 13.00 bis 16.00 Uhr
donnerstags von 13.00 bis 18.00 Uhr
freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr
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Warum wird die Grundsteuer reformiert?
Weil die Bewertung des Grundbesitzes, auf der die Grundsteu-
er aktuell noch aufbaut, völlig veraltet ist. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat deshalb eine Besteuerung anhand aktuellerer 
Werte ab 2025 gefordert. Das wird auch passieren.

Welches Grundsteuerrecht gilt in meinem Bundesland?
In Sachsen gelten dafür die vom Bund beschlossenen Reform-
gesetze und landeseigene Messzahlen.
In der Mehrzahl der Bundesländer gilt das Grundsteuer-Re-
formgesetz des Bundes. Sachsen und das Saarland weichen le-
diglich mit einer landeseigenen Grundsteuermesszahl ab. Die 
Länder Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen 
und Hamburg setzen gänzlich andere Modelle um.
In keinem Land erfolgt dabei eine reine Verkehrswertermitt-
lung, wie sie zum Beispiel beim Verkauf von Immobilien zur 
Anwendung kommt.

Was bringt Ihnen persönlich die Grundsteuer überhaupt?
Die Einnahmen aus der Grundsteuer bleiben vor Ort und kön-
nen flexibel eingesetzt werden. Mit Ihrer Grundsteuer werden 
Schulen, Kitas, Straßen und Spielplätze gebaut oder örtliche 
Kultur- und Sportangebote finanziert. Jeder Euro wird sozusa-
gen direkt vor Ihrer Haustür ausgegeben.
Das, was Ihre Gemeinde lebenswert macht, könnte ohne die 
Grundsteuer nicht finanziert werden. Sie zahlen die Grund-
steuer also für die örtliche Gemeinschaft und damit auch „für 
sich selbst“.
Durch die Reform wird die Grundsteuer nun auch zukunftssi-
cher. Und das ist eine gute Nachricht.

Wie läuft die Reform ab?
Die Finanzämter ermitteln derzeit die neuen Grundsteuerwer-
te. Aus diesen Werten und der gesetzlich festgelegten Steuer-
messzahl wird der Grundsteuer-Messbetrag errechnet. Dies ist 
ein eigener Verfahrensschritt, der mit dem Grundsteuer-Mess-
bescheid abgeschlossen wird, den Sie von Ihrem Finanzamt be-
reits erhalten haben oder noch erhalten. Für Rückfragen oder 
Rechtsmittel sind insofern auch die Finanzämter zuständig.
Der Messbescheid ist verbindlich – auch für die Gemeinden, 
die davon nicht abweichen dürfen. Sie wenden in einem letzten 
Schritt nur noch ihre Hebesätze an, um die endgültige Grund-
steuer zu berechnen. Hebesätze gibt es vor Ort mindestens 
zwei: einen für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) 
und einen für die Grundsteuer B (Wohnen und Gewerbe). Op-
tional kann ab 2025 noch ein dritter Hebesatz für unbebaute 
baureife Grundstücke beschlossen werden (Grundsteuer C).
Die Hebesätze gelten jeweils für alle Steuerzahler einheitlich 
und werden für die neue Grundsteuer ab 2025 neu festgelegt.

Was heißt das für Ihre Grundsteuer?
Wesentlich für Sie als Grundsteuerzahler ist die Wertentwick-
lung nach neuem Recht (im Vergleich zum bisherigen Recht, 
das bis einschließlich 2024 gilt). Ob Ihr Grundbesitz nach 
neuem Recht (also ab 2025) als besonders „wertvoll“, weniger 
„wertvoll“ oder eher durchschnittlich einzustufen ist, darüber 
entscheidet das neue Grundsteuerrecht des Bundes, das im 
Grundsteuer-Messbescheid des Finanzamts abgebildet ist.
Die Gemeinden haben auf diese Wertfeststellung keinen Ein-
fluss. Mit den Hebesätzen für das Jahr 2025 werden alle neuen 
Werte nur noch gleichmäßig hochgerechnet. Das Verhältnis 
der neuen Werte untereinander, dass sich aus dem reformier-
ten Bundesrecht ergibt, wird durch diese Hochrechnung nicht 
mehr verändert.

Muss ab 2025 mehr Grundsteuer bezahlt werden?
Ob Sie ab 2025 mehr Grundsteuer als zuvor bezahlen, hängt 
nach dem neuen Grundsteuerrecht des Bundes in erster Linie 

welche die Leitung eines Wahlvorstandes übernehmen kön-
nen, aber auch Schriftführer und Beisitzer. Den Wahlvorstän-
den - vor allem den Wahlvorstehern und Schriftführern - wird 
kurz vor dem Wahltermin in einem Schulungstermin die Mög-
lichkeit geboten, sich umfassendes Wissen über die Aufgaben 
im Wahllokal und die Auszählungsverfahren anzueignen. Ih-
nen wird umfangreiches Schulungsmaterial ausgehändigt, wel-
ches im Vorfeld die wichtigsten Fragen klärt und am Wahltag 
als Leitfaden genutzt werden kann.
Die allgemeinen Wahlvorstände treffen sich am Wahltag um 
7:30 Uhr im Wahllokal. Ab 18:00 Uhr zählt der Wahlvorstand 
die Stimmen aus. Jeder Wahlhelfer erhält eine kleine Auf-
wandsentschädigung zwischen 40 und 50 Euro.
Wer Interesse für eine ehrenamtliche Mitarbeit hat, wendet 
sich an das Sekretariat des Bürgermeisters (037436/917-50) 
oder per E-Mail an gemeinde@weischlitz.de. Die Durchfüh-
rung von Wahlen ist ohne ehrenamtliches Engagement nicht 
möglich. Daher bemüht sich die Gemeinde Weischlitz immer 
um zahlreiche motivierte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. 
Dabei werden personenbezogene Daten erfasst, welche für die 
Organisation des Einsatzes am Wahltag unerlässlich sind.
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und auf Grund-
lage der entsprechenden wahlrechtlichen Vorschriften. Die 
erhobenen Daten werden ausschließlich zur Besetzung der 
Wahlvorstände, der Auszahlung der Erfrischungsgelder und 
zur Information unserer Wahlhelfer/-innen genutzt. Die da-
tenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 
DSGVO für Wahlhelfer/-innen kann bei der Wahlleiterin Frau 
Härtl (037436 917-61; hauptamt@weischlitz.de) angefordert 
werden und sind auch auf der Internetseite der Gemeinde 
Weischlitz unter https://www.weischlitz.de/de/wahlen.html 
einsehbar.

Antje Härtl
Wahlleiterin

Fundsachen
Folgende Fundsachen können im Gewerbeamt (Fundbü-
ro) der Gemeindeverwaltung Weischlitz, Am Alten Gut 3, 
08538 Weischlitz, Telefon 037436 91764 abgeholt werden:
• Sicherheitsschlüssel mit silbernem Schlüsselan-

hänger
• 2 Schlüssel mit Ledertasche Kawasaki
• Smartphone mit Klappfunktion

Die Gemeinde Weischlitz ist verpflichtet Fundsachen min-
destens sechs Monate lang aufzubewahren. Danach wird die 
Fundsache an den Finder herausgegeben, sofern dies geltend 
gemacht wurde. Fundsachen, die nach Ablauf von sechs Mo-
naten an keinen Empfangsberechtigten herausgegeben wor-
den sind und an denen keine Fundrechte geltend gemacht 
wurden, werden versteigert, gespendet oder vernichtet.

Fragen und Antworten zur neuen 
Grundsteuer ab 2025

Was ist die Grundsteuer?
Die Grundsteuer ist eine Steuer der Städte und Gemeinden 
und wird auf den Grundbesitz, das heißt auf Grundstücke 
(bebaut, unbebaut) erhoben. Gezahlt wird sie ab 2025 grund-
sätzlich von den Eigentümer/innen, eine Umlage auf Mieter/
innen ist möglich. In Sachsen und den anderen neuen Bundes-
ländern werden bis 2024 bei bestimmten Konstellationen die 
Nutzer herangezogen.



Freitag, 5. April 2024Seite 8

die Entwicklung der Grundsteuer in den einzelnen Bundes-
ländern schaut, zu einer Anhebung des Gesamtaufkommens 
kommen sollte, können Sie darauf vertrauen, dass sich die Ge-
meinde die Entscheidung alles andere als leicht gemacht hat.
Zugleich bleibt auch festzuhalten, dass die Auswirkung einer 
(selbst deutlichen) Erhöhung auf Ihre individuelle Grundsteu-
er moderat bliebe. Denn eine Erhöhung des Grundsteuerauf-
kommens verteilt sich gleichmäßig auf alle Grundsteuerzahler 
innerhalb der Gemeinde. Für den Einzelnen macht dies in al-
ler Regel nur einen überschaubaren Betrag aus. Wenn sich die 
individuelle Grundsteuer einzelner Steuerzahler in 2025 (im 
Vergleich zu den Vorjahren) dagegen sehr deutlich erhöht, wird 
dies vor allem an der Neubewertung auf Basis des reformierten 
Bundesrechts liegen. Die Gemeinden haben keinen Einfluss 
auf die Bewertungsergebnisse der Finanzämter. Zugleich sind 
die festgesetzten Grundsteuermessbeträge für die Gemeinde 
verbindlich und für den neuen Grundsteuerbescheid ab 2025 
anzusetzen.

Presseinformation von  
50Hertz Transmission GmbH 

Gleichstromverbindung  
SuedOstLink: 50Hertz lädt zu  

Infomärkten ein
Der SuedOstLink ist eine geplante Gleichstromverbin-
dung zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern. 
Einzelne Baumaßnahmen setzt Übertragungsnetzbe-
treiber 50Hertz in Thüringen und Sachsen vorgezogen 
um. Wo Maßnahmen geplant sind, welche Bauverfah-
ren zum Einsatz kommen, und wie es mit der Realisie-
rung weitergeht, darüber informiert das Projektteam 
mit Infomärkten.

Drei Stunden lang beantworten Expertinnen und Experten 
an Themenständen Fragen zu Trasse, Technik, Bau, Um-
welt und dem weiteren Genehmigungsverfahren:
- in Leubnitz im Bürgerhaus,
am Dienstag, 23. April 2024, von 16 bis 19 Uhr,
Am Park 4, 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Leubnitz

Der Abschnitt B des SuedOstLinks führt vom Raum Eisen-
berg durch das thüringische und sächsische Vogtland bis zur 
Landesgrenze nach Bayern. Der SuedOstLink soll grund-
sätzlich als Erdkabel ausgeführt werden.

Kontakt
Projektsprecher
Axel Happe | T +49 30 5150 3414 | M +49 172 4249524 | 
axel.happe@50hertz.com
50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2 | 10557 Berlin | Germany

von der Wertentwicklung Ihres Grundbesitzes im Vergleich 
zum übrigen Grundbesitz innerhalb der Gemeinde ab.
Stellt sich bei der Neubewertung heraus, dass Ihr Grundbesitz 
im Verhältnis stärker an Wert zugelegt hat (z. B. weil sich eine 
ehemals günstige Randlage zur mittlerweile gesuchten Wohn-
lage gewandelt hat), wird Ihre Grundsteuer wahrscheinlich 
steigen. Der Anstieg kann je nach Wertentwicklung deutlicher 
oder weniger stark ausfallen. Natürlich ist umgekehrt auch 
ein Absinken der einzelnen Steuerlast oder ein Gleichbleiben 
denkbar.
Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuerwerte verän-
dern, müssen alle Gemeinden ihre Hebesätze rechnerisch dar-
an anpassen. Allerdings erhöht keine Gemeinde nur wegen der 
Reform ihr Grundsteueraufkommen!
Die Neuberechnung ist notwendig, um das Grundsteuerauf-
kommen stabil zu halten, das heißt nach der Reform in Sum-
me ähnlich viel an Grundsteuer einzunehmen wie vorher. Die 
Einnahmen fließen etwa in Schulen, Kitas, Spielplätze und 
Straßen und werden hierfür dringend benötigt.

Was bedeutet Aufkommensneutralität?
Der Begriff wird oft missverstanden. Er bedeutet nur, dass 
die Gemeinde nach Umsetzung der Reform (das heißt im Jahr 
2025) ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten 
kann – also im Jahr 2025 ähnlich viel an Grundsteuer ein-
nimmt wie im Jahr 2024. Die Reform als solche ist also kein 
Grund dafür, dass sich das Aufkommen verändert.
Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass Ihre in-
dividuelle Grundsteuer gleichbleibt. Denn wenn die Neube-
wertung ergibt, dass Ihr Grundbesitz vergleichsweise stark an 
Wert zugelegt hat, dann steigt dafür künftig die Grundsteuer 
– auch wenn sich das Gesamtaufkommen vor Ort nicht erhöht.
Für die eigentlich interessante Frage „Muss ich ab 2025 mehr 
Grundsteuer bezahlen?“ kommt es also in erster Linie auf die 
Wertentwicklung an.

Wann steht Ihre neue Grundsteuer fest?
Mit Versand der Grundsteuer-Bescheide für das Jahr 2025. In 
der Zwischenzeit schließen die Finanzämter die noch ausste-
henden Bewertungen ab. Anschließend können die Gemein-
den ihre Hebesätze rechnerisch an die neuen Werte anpassen. 
Erst dann kann die neue Grundsteuer für jeden individuell be-
rechnet werden. Bis dahin braucht es also noch etwas Geduld.

Dürfte das Grundsteueraufkommen in 2025 überhaupt 
erhöht werden?
Dies ist rechtlich in jedem Falle zulässig. Es bleibt jedoch dabei: 
Keine Gemeinde erhöht wegen der Reform das Grundsteuerauf-
kommen!
Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter anderen Ge-
sichtspunkten (also unabhängig von der Reform) die Grund-
steuer insgesamt angemessen anzuheben. Die Gemeinden sind 
gesetzlich verpflichtet, ihre Haushalte auszugleichen. Reichen 
die Finanzmittel zur Erfüllung ihrer aktuellen Aufgaben nicht 
aus – z. B. weil dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen 
anstehen –, muss auch über angemessene Steuererhöhungen 
nachgedacht werden. Dies kann allerdings jederzeit passieren 
und hat nichts mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zu 
tun.

Handeln Gemeinden, die das Aufkommen angemessen er-
höhen, gerecht?
Sie können sich sicher sein, dass keine Gemeinde Steuerer-
höhungen leichtfertig beschließt. In den Räten, die diese Ent-
scheidung zu treffen haben, sitzen Bürgerinnen und Bürger 
wie Sie, die sich ehrenamtlich für ihre Gemeinde engagieren 
und übrigens auch selbst Steuerzahler sind.
Gerade wenn es im Jahr 2025, in dem „ganz Deutschland“ auf 
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Verpachtung
Die Gemeinde Weischlitz bietet einen Garten im Lärchenholz, 
Teilfläche ca. 500 m² vom Flurstück 454 Gemarkung Unter-
weischlitz zur Pacht.

Ansprechpartner: Frau Kießling, Tel. 037436 91775

Gemeindeverwaltung Weischlitz

Informationen der Ortschaftsräte

Osterkrone
„Christ ist erstanden!“ grüßt 
am Ostermorgen manch ei-
ner. Wer den Gruß kennt, 
antwortet: „Er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ Die christliche 
Hoffnung auf eine Zukunft in 
Frieden hat ihre Wurzel darin, 
dass der zu Tode hingerichte-
te Jesus Christus lebend aus 
seinem Grab heraus getreten 
ist. Er lädt seitdem jeden ein – 
wie durch ein Tor in der Zeit 
– durch dieses Grab mit hin-
durch zu treten. Auf der an-
deren Seite wartet ein ewiges 
Zusammensein mit ihm, in Frieden. Die Osterhoffnung lässt 
uns feiern. Und zu jeder Feier gehören kleine Dinge, die sie 
sichtbar und schön werden lassen. So ein Zeichen ist auch die 
Osterkrone.
Sie wird in einigen Dörfern aufgestellt. In Geilsdorf waren flei-
ßige Hände aktiv und haben ein wunderschönes Kunstwerk 
aufgestellt. Der ganze Ort freut sich: „Dankeschön!“ den fleißi-
gen und geschickten Leuten. Jetzt kann Ostern gefeiert werden.

H. Christoph Geuder
Ortsvorsteher Geilsdorf

Vermietung/Verpachtung

Vermietung

Die Gemeinde Weischlitz hat verschiedene 
Wohnungen zu vermieten

DEHLES
Ringstraße 8b
-    3-Raum-WE OG, 95,25 m²

Kaltmiete 442,91 €, Betriebskosten-VZ: 60,00 €
Gesamtmiete 502,91 €, Kaution 885,00 €
Verfügbar: nach Renovierung
(mit Terrasse und Garten, Dachboden, Keller und Holz-
schuppen, Nachtspeicherheizung)

KREBES
Kemnitzer Str. 5
-    2-Raum-Wohnung DG, 29,8 m²

Kaltmiete 134,10 €, Betriebskosten-kalt: 43,21 €
Bruttokaltmiete: 177,31 €, Heizung: 44,70 €,
Gesamtmiete: 220,01 €, Kaution: 270,00 €
Verfügbar: ab sofort

Kemnitzer Str. 4
-   3-Raum-Wohnung EG, 57,69 m²

Kaltmiete 259,61 €, Betriebskosten-kalt: 83,65 €
Bruttokaltmiete: 343,26 €, Heizung: 86,54 €,
Gesamtmiete: 429,80 €, Kaution: 520,00 €
Verfügbar: ab sofort

GEILSDORF
Schäfereiweg 1
-   1-Raum-Wohnung 1. OG, 19 m²

Kaltmiete 78,78 €, Betriebskosten-VZ: 50,00 €
Gesamtmiete: 128,78 €
Verfügbar: ab sofort

TOBERTITZ
Am Thossener Berg 1
-     3-Raum-Wohnung 2. OG, 97 m² f. 436,50 € zzgl. Ne-

benkosten,
Verfügbar: ab sofort
(jeweils mit Nachtspeicherheizung, Keller- und Boden-
anteil)

Ansprechpartner:
Immobilienservice Plauen GmbH,
Frau Schaarschmidt, Tel. 037436 2275
und Frau Graf, Tel. 03741 210531

Private Kleinanzeigen im
Gesucht. Gefunden. 

Traumwohnung.

Amts- und Mitteilungsblatt.Jetzt online buchen: 
anzeigen.wittich.de
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Jagdgenossenschaft Thossen
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Thossen 
findet

am Freitag, dem 12.04.2024 um 19.30 Uhr
im Versammlungsraum der Milchwirtschaft Dehles e.G.
statt.

Der Jagdvorstand lädt hierzu alle Grundstückseigentümer der 
Jagdgenossenschaft herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jagdessen
3. Bericht des Jagdvorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfung
6. Entlastung des Vorstandes
7. Auszahlung der Jagdpacht
8. Bericht des Jagdpächters, Diskussion

Der Vorstand

Informationen der 
Feuerwehren und Vereine

Wahlen der Wehrleitung der  
Ortsfeuerwehr Weischlitz

Am 08.03.2024 fanden in der Feuerwehrwache in Weischlitz 
nach fünf Jahren turnusgemäß die Wahlen für die Ortswehr 
der Wache Weischlitz statt.
Unter der Leitung des stellvertretenden Bürgermeisters Jens 
Gruchot wurden die Wahlen für den Ortswehrleiter, für die stell-
vertretenden Ortswehrleiter, für den Jugendfeuerwehrleiter und 
für die Mitglieder des Ortsfeuerwehrausschusses durchgeführt.

v. l. Rene Krause, Kevin Müller, Christian Ernst

Zum Ortswehrleiter wurde mehrheitlich der Kamerad Kevin 
Müller gewählt. Die Kameraden Rene Krause und Christian 
Ernst wurden zu seinen Stellvertretern gewählt.
Kamerad Christopher Valtin wird zukünftig die Jugendfeuer-
wehr leiten.
Den Ortsfeuerwehrausschuss bilden zukünftig neben dem ge-
setzten Ortswehrleiter und Jugendfeuerwehrleiter die Kame-
raden Jürgen Degenkolb, Martin Knoll, Henning Kirchhoff, 
Sören Flemming, Christian Ernst und André Kohn.
Wir danken allen Kameraden für die Bereitschaft, dieses Eh-
renamt für unsere Sicherheit zu übernehmen.

Steffen Raab
Bürgermeister

Osterbrunnen in Reuth
Auch in diesem Jahr wurde unser Brunnen wieder 
wunderbar österlich geschmückt.
Vielen Dank den kreativen Dekorateuren aus Reuth. 

Ortschaftsrat Reuth

Informationen der 
Jagdgenossenschaften

Jagdgenossenschaft  
Dehles/Reinhardtswalde

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft findet
am Freitag, dem 19.04.2024  

um 19.00 Uhr
im Speiseraum der Milchwirtschaft Dehles e.G., Ringstr. 25  
statt.

Tagesordnung:
1. Jagdessen, Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers, Bericht des Kassenführers
3. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Jagdvorstandes 

und des Kassenführers
4. Bericht der Jagdpächter, Diskussion

Alle Mitglieder sowie Ehefrau/-mann sind herzlich eingeladen. 
Bei Nichtteilnahme ist die Jagdpacht bis zum 30.04.2024 bei 
Frau Kraus in Dehles abzuholen. Wir bitten um eine Teilnah-
mebestätigung bis 12.04.2024 unter Tel.: 0152 33539377 bzw. 
0160 90385527.

Der Jagdvorstand
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Was lange währt, wird  
(wiedermal) endlich gut

Im Fremdenverkehrsver-
ein Rosenbach/Vogtl. e.V. 
und in der Geschäftsstel-
le Vogtländisches Müh-
lenviertel & Gebiet um 
den Burgstein herrscht 
große Freude: Unsere ak-
tualisierte Wander- und 
Radwanderbroschüre ist 
endlich gedruckt.

Wie überall hatten wir 
diesmal einige Schwierig-
keiten technischer und 
personeller Art zu über-
winden. Gehofft hatten 
wir, die Broschüre schon 
im Herbst 2023 her-
ausbringen zu können. 
Aber mit Beharrlichkeit 
kommt man dann doch 
ans Ziel.

In einem Wimpernschlagfinale bekamen wir vorab aus der 
Druckerei 250 Stück, um diese beim Europäischen Bauern-
markt schon verteilen zu können. Die waren allerdings nach 
der Hälfte der Marktwoche schon vergriffen. Die Nachfrage 
nach Wandern und Radfahren ist ungebrochen. Danke an die-
ser Stelle an die Euregio Egrensis, die schon seit über 10 Jah-
ren den Stand auch den touristischen Akteuren zur Verfügung 
stellt und den Partnern aus unserer Region, der Drachenhöhle 
Syrau und dem Förderverein Freunde des Leubnitzer Schlos-
ses e.V., die die Tage auf dem Markt hinter dem Stand mit ab-
sichern.

Besonders freuen wir uns, dass wir in diese Broschüre gleich 
die Wanderwege rund um Tanna mit aufnehmen konnten. So 
veranschaulicht die Broschüre sehr schön, unser Angebot „Ak-
tiv in der Natur“ der Gesamtregion.

Wir möchten uns bei allen Beteiligten bedanken, die den Druck 
möglich gemacht haben. In der nächsten Zeit werden wir die 
Broschüren an die verschiedenen Auslagestellen (Sehenswür-
digkeiten, Verwaltungen) liefern. Dort können die Broschüren 
gern auch von den Gastgebern zur Weitergabe an die Gäste ab-
geholt werden.

Wir werden das Informationsmaterial auch auf unseren nächs-
ten Messen, Präsentationen und Veranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit den veranstaltenden Vereinen auslegen.

Am 4./5. Mai sind wir damit in Hof zu den „Hof handge- 
macht - Tagen“. Wer da noch Interesse hat, kann sich gern an-
schließen.

Sollte jemand größere Mengen der Broschüre zur Auslage 
haben wollen, kann man sich gern in der Geschäftsstelle im 
Schloss Leubnitz unter 037431 86200 oder 
info@muehlenviertel-vogtland.de melden.

Heike Löffler
FVV Rosenbach/Vogtl. e.V.
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Gibt es fliegende Teppiche?
Diese Frage können die Kinder der GS Weischlitz immer noch 
nicht beantworten, aber sie haben sich riesig über die Teppiche 
aus Oelsnitz gefreut.

Die Halbmond Teppichwerke GmbH spendierten der Grund-
schule neue Sitzkissen.
Diese zauberten den Kindern sofort ein Lächeln ins Gesicht.
Ein herzliches Dankeschön an die Halbmond Teppichwerke.

Die Lehrer und Kinder der GS Weischlitz

Kita „Kinderland“ Weischlitz

Kreativ durch das Weltall …
hieß das Projekt, das die Bienchen-Gruppe der AWO Kita 
„Kinderland“ in Weischlitz die letzte Zeit beschäftigt hat.
Jedes Kind hat ein schwarzes Plakat erhalten, das nach und 
nach mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten gefüllt 
wurde.

Zuerst wurde mit Hilfe einer Zahnbürste und weißer Farbe ein 
Sternenhimmel gespritzt. Der Mond wurde kurz darauf mit 
Alufolie getupft und die Planeten mit Hilfe eines Luftballons 
gestempelt. Die Astronauten haben die Kinder mit Buntstiften 
ausgemalt und mit unserer Hand druckten die Krippenkinder 
einen grünen Außerirdischen, der mit seinem UFO durch das 
Weltall saust.

Heimatverein Reuth 2006 e.V.
27.04.2024, um 18:30 Uhr in der Mehrzweck-
halle Reuth

Mitgliederversammlung
(Einladungen erfolgen)

Einräumen der Mehrzweckhalle am 27. April 
ab 10:00 Uhr

Der Vorstand

Achtung - Kartenvorverkauf

- Tanzparty - anlässlich  
„60 Jahre Dorfclub Kürbitz“

mit der Partyband MRBlive

Wann? Samstag, den 15.06.2024
Wo? „Goldner Löwe“ in Kürbitz
Einlass: 19:00 Uhr Vorverkaufspreis:  10 €
Beginn: 20:00 Uhr Tageskasse:  13 €

Kartenvorverkauf im Vereinshaus des DC in Kürbitz 
(links neben dem Goldnen Löwe) am: Freitag den 
12.04.2024 von 17 - 18 Uhr
Kartenanfragen telefonisch unter 015902231110 
möglich!

Der Dorfclub Kürbitz freut sich auf euer Kommen!!!

VERANSTALTER DORFCLUB KÜRBITZ e. V.

Schule und Kindergarten

Grundschule Weischlitz

„Starke Kinder“
Im März hatten wieder alle Klassen der GS Weischlitz die Mög-
lichkeit, an einem Trainingsprogramm zur Ausbildung von 
Selbstbewusstsein und Eigenschutz teilzunehmen.

Dabei stand diesmal das Erkennen von Gefahrensituationen 
im Vordergrund.
Alle Kinder absolvierten die Übungen mit großem Eifer.
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Mit Zollstock bewaffnet, zogen unsere Baumeister durchs Zim-
mer und nahmen Maß an Möbeln und Spielsachen. Sie fertig-
ten Skizzen an und schrieben Zahlen auf. Beim Bauen in klei-
neren Teams lernten die Kinder zusammen zu arbeiten und 
sich abzusprechen.
Sogar zu unserer Sportstunde brauchten wir Bausteine. Es ging 
los mit Bauarbeiter-Frühsport. Dann galt es, eine Mauer auf der 
einen Seite so schnell wie möglich abzutragen und auf der ande-
ren Seite wieder aufzubauen. Die kleinen Arbeiter hatten alle 
Hände voll zu tun, als eine Bau-Kette gebildet wurde, bei der 
die Steine durchs Zimmer transportiert wurden. So ein Spaß!
Aus Kartons und unzähligen Metern Klebeband entstand eine 
riesige Burg, die im Dunkeln, wenn die Bauarbeiter Mittagsru-
he machten, sogar leuchtete.
Unser Bau-Fest bildete den krönenden Abschluss unseres Pro-
jektes. Nach einem handfesten Bauarbeiterfrühstück absol-
vierte jedes Kind eine kleine „Meisterprüfung“, die mit einem 
richtigen Meisterbrief belohnt wurde.

Mit dem Ende unseres Projektes ist das Bauen bei den „Lind-
würmchen“ natürlich noch lange nicht vorbei. Wir möchten 
unser Wissen weiter anwenden und noch ganz viele neue Ma-
terialien und Techniken ausprobieren, um herauszufinden, 
welche Materialien uns besser gefallen und wo Fingerspitzen-
gefühl oder auch Kraft gefragt sind. Wir sind schon gespannt 
was für tolle Kunstwerke und Bauten noch entstehen werden.

Viele Grüße von den „Lindwürmchen“ aus Kürbitz

Die Bienchen sind nicht nur kreativ gewesen, sondern haben 
auch im Sport einen Astronautentest absolviert und durften 
viele Mondsteine einsammeln und dem Mondmenschen schen-
ken. Zum Abschluss gab es ein aufregendes Experiment, näm-
lich eine Luftballonrakete, die durch das Zimmer geflogen ist.
Die letzten Wochen haben uns sehr viel Spaß gemacht, und jetzt 
dürfen die Kinder ihr Plakat zuhause mit ihren Familien bewun-
dern.

Kita „Kinderland“ Weischlitz

Kita „Lindwürmchen“ Kürbitz

STEIN auf STEIN, wir werden die 
Baumeister sein!!!

Mitte Februar starteten unsere „Großen“ mit einem tollen 
neuen Projekt, bei dem sich alles rund ums BAUEN, KONST-
RUIEREN und GESTALTEN drehte.
Zunächst wollten wir uns den Beruf des Bauarbeiters einmal 
genauer ansehen. Deshalb besuchten wir Ronny Büchold auf 
seinem Bauhof.

Da gab es viele interessante Sachen zu bestaunen. Er erklär-
te uns wie eine Mauer gebaut wird und zeigte uns die vielen 
verschiedenen Werkstoffe. Besonders interessant waren die 
vielen Baufahrzeuge und der riesengroße Betonmischer. Zum 
Abschluss durfte sich jedes Kind noch einmal in den großen 
Traktor setzen.Wir möchten uns ganz herzlich bei Ronny Bü-
chold für seine Zeit und die spannenden Ausführungen bedan-
ken. Es war ein sehr interessanter und lehrreicher Tag.
Auch unser Kindergarten hatte sich in eine große Baustelle 
verwandelt. Gemeinsam räumten die Kinder ihr Zimmer frei, 
um mehr Platz für große Bauprojekte zu schaffen.
Eltern und Kinder halfen bei der Beschaffung von Baumateri-
alien und Werkzeug. An unserer Werkbank wurde täglich flei-
ßig gehämmert, gesägt und gebohrt.
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Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
St. Jakobus im Vogtland

Unter www.st-jakobus-vogtland.de finden 
Sie unsere Gottesdienste und Veranstaltungen 
sowie alle aktuellen Informationen dazu.

UNSERE ANSCHRIFT:
Pfarramts- und Friedhofsverwaltung
Görnitzer Weg 8, 08606 Oelsnitz
Telefon: 037421 22929
E-Mails:
kg.vogtland-stjakobus@evlks.de
friedhof.vogtland-stjakobus@evlks.de
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag, 8 –15 Uhr sowie nach Vereinbarung

Wir gratulieren

Für alle Jubilare zum Geburtstag
herzliche Glückwünsche, 

alles Gute und 
ein wunderbares 

neues Lebensjahr!

Das, worauf es im Leben ankommt, 
können wir nicht vorausberechnen. 
Die schönste Freude erlebt 
man immer da, wo man sie am 
wenigsten erwartet hat.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Interessantes und Wissenswertes

Anwohner Information 

11. ADAC Rallye Sprint  
AC Hof e.V. am 21.04.2024

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,
Im Rahmen des 11. ADAC Rallye Sprint des AC Hof e.V. wird 
eine Wertungsprüfung von Kemnitz – Schwand - Geilsdorf -  
Schwand durchgeführt. Entlang der Streckenführung (siehe 

Kita „Zwergenland“ Reuth

Verschönerung im Eingangsbereich

In gerade mal zwei Tagen hat es André Wolf („Ichmaleihr-
Bild“) geschafft, unsere kahle weiße Wand im Eingangsbereich 
in einen absoluten Hingucker zu verwandeln!!!
Alle kleinen und großen Zwerge sagen DAAAAAANKE!!!!!

Kirchliche Nachrichten

Kirchgemeinden  
Reuth und  
Mißlareuth

im Ev.-Luth. Kirchspiel St. Martin Vogtland

08538 Weischlitz OT Reuth, Tel.: 037435-5343
Büro und Pfarrerin Stepper: Wallstr. 6,
www.Kirche-Reuth.de www.Kirche-Misslareuth.de

Sonntag, den 14. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kigo - in Reuth
Sonntag, den 21. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl und Hlg. 

Taufen - in Mißlareuth
Sonntag, den 28. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Taufe und Kigo - in Reuth
Sonntag, den 5. Mai
14.00 Uhr Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation - in 

Reuth

Amtsblatt der Gemeinde Weischlitz
Das Amtsblatt der Gemeinde Weischlitz mit den Ortsteilen erscheint monatlich.

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), 
 An den Steinenden 10, Telefon: 03535 489-0
   Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Bürgermeister der Gemeinde Weischlitz, Herr Steffen Raab, Telefon: 037436 91760

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil und Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg (Elster), An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, 
 www.wittich.de/agb/herzberg

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und unsere zurzeit gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelie-
ferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Jubiläumsausgabe des 
VVV-Kundenmagazins  

erschienen

30 Ausgaben mit vischelanten Geschichten

Der Verkehrsverbund Vogtland hat die nunmehr 30. Ausga-
be seines Kundenmagazins VISCHELANT herausgebracht. 
Das Kundenmagazin steckt voller regionaler Geschichten und 

Karte) kommt es für Anwohner und umliegende Ortschaften 
zu Verkehrseinschränkungen und Straßensperrungen.

Die Sperrzeit für den öffentlichen Verkehr ist  
am 21.04.2024

von 08.00 bis 18.00 Uhr.

Hiermit möchten wir weitere Hinweise an die vom Strecken-
verlauf betroffenen Anlieger richten:
• Parken Sie Ihr Fahrzeug weitab von der Wertungsprüfung 

und halten sie mögliche Rettungszufahrten frei!
• Bitte achten Sie auf Ihre Haustiere
• Es ist grundsätzlich verboten, die Wertungsprüfung zu 

betreten, beachten sie hierzu die Spannbänder und Hin-
weisschilder! Halten sie generell einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand zur Wertungsprüfung, auch wenn keine 
Absperrvorrichtungen oder Hinweisschilder vorhanden 
sind!

• Beaufsichtigen Sie Ihre Kinder so, dass diese nicht die Wer-
tungsprüfungsstrecke betreten können.

• Den Anweisungen der eingesetzten Sportwarte ist unbe-
dingt Folge zu leisten!

• Auch im Falle eines Unfalls eines Teilnehmerfahrzeuges ist 
das Betreten der Wertungsprüfung verboten! Jedes private 
Eingreifen, auch wenn es in guter Absicht geschieht, bringt 
sie in höchste Gefahr, denn es könnten noch weitere Teil-
nehmerfahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit zum Unfall-
ort kommen!

• Die Strecken bleiben zwischen den Durchgängen gesperrt.
• Erst nach der Durchfahrt eines Fahrzeuges der Rallyelei-

tung mit einer GRÜNEN Flagge bzw. einer GRÜNEN 
Rundumleuchte ist die Strecke wieder frei gegeben!

• Sollten sie während der Sperrzeiten medizinische Hilfe be-
nötigen, wenden sie sich bitte umgehend an den nächsten 
Sportwart. Dieser wird den am Start der Prüfung stehenden 
RTW mit Notarzt verständigen. Das gleiche gilt auch für 
den etwaigen Einsatz der Feuerwehr.

• Wir möchten sie bitten, falls sie Besuch erwarten, diesen 
vorab von der Straßensperrung sowie dem absoluten Halte-
verbot zu informieren.

• Bitte informieren Sie auch Pflegedienste und Lieferverkehr.
• Zeitverschiebungen sind möglich.
• Für weitere Fragen oder notwendige Absprachen, falls ein 

Verlassen ihres Grundstückes während dieser Zeit unbe-
dingt erforderlich ist, steht ihnen der Verantwortliche gern 
zur Verfügung.

Ansprechpartner: Kai Müller Tel. 0152 28457479

Die Organisationsleitung des AC Hof bedankt sich für Ihr Ver-
ständnis und Ihr Entgegenkommen.

ADAC – Automobilclub Hof e.V.
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zusätzliche Fragen zum Pendlerverhalten von Schülern, Stu-
denten und erwerbstätigen Personen.

Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach den 
Regeln eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens. 
Dabei werden nicht Personen, sondern Wohnungen ausge-
wählt. Um auch Aussagen über Veränderungen und Entwick-
lungen in der Bevölkerung treffen zu können, werden die 
ausgewählten Haushalte in der Regel bis zu viermal (maximal 
zweimal innerhalb eines Jahres) befragt.

Die Befragung erfolgt vorrangig durch geschulte Erhebungsbe-
auftragte, entweder telefonisch oder auch persönlich vor Ort. 
Im Jahr 2023 nutzten rund 65 Prozent der Haushalte diesen 
zeitsparenden Erhebungsweg. Die eingesetzten Erhebungs-
beauftragten sind zu den entsprechenden Gesetzen und ein-
schlägigen Bestimmungen des Datenschutzes belehrt und zur 
Geheimhaltung verpflichtet. Alternativ besteht die Möglich-
keit, den Mikrozensus-Fragebogen eigenständig online oder 
auf Papier auszufüllen. Alle Einzelangaben werden geheim 
gehalten und dienen ausschließlich den gesetzlich bestimmten 
Zwecken.

Erste Ergebnisse aus dem Mikrozensus 2022:
• 44 % der Haushalte in Sachsen sind Singlehaushalte
• In rd. 20 % der Haushalte lebt mind. ein Kind unter 18 

Jahren
• 53 % der erwerbstätigen Personen sind männlich, 47 % 

weiblich
Weitere Informationen zum Mikrozensus erhalten Sie unter 
www.mikrozensus.de.

Auskunft erteilt: Ina Augustiniak, Tel.: 03578 33-2100
mikrozensus2020@statistik.sachsen.de

 
 

 

Caritasverband Vogtland e.V. 
 

Informationen: 
Caritasverband Vogtland e.V. 
Bergstraße 39 - 08523 Plauen 
Tel. 03741 / 22 28 32 
E-Mail: demenz@caritas-vogtland.de 

 

 

 
  Themenabende der Demenzfachstelle  

Wo?   Im Gemeindehaus der katholischen Pfarrei, 
Thomas-Mann-Str. 5, 08523 Plauen 

Wann?      NEU!! Beginn um 18.00 Uhr 
________________________________________________________ 

  
26.02.2024 Aktiv mit Demenz?! Chancen und Möglichkeiten der 

Alltagsgestaltung im häuslichen Bereich 
 Referentin: Franziska Weiß (Ergotherapie Adler) 
 
 
22.04.2024 Umgang mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen bei 

Menschen mit Demenz 
 Referentin: Dipl. -Psych. Constanze Prill (Neuropsychologin Sächsisches 

Krankenhaus Rodewisch) 
 
 
10.06.2024 Demenz macht Angst  und Angst macht aggressiv 
 Referentin: Conny Ruttloff (Demenzfachkraft IHK) 
 
 
19.08.2024 Den Umgang mit Menschen mit Demenz erleichtern, durch 

ein besseres Verständnis in Kommunikation und 
Betreuung 

 Referentin: Virginia Rühlemann (Inhaberin und PDL VR-Pflegedienst) 
 
 
21.10.2024 Pflege ist Vertrauen -Leistungsrechtliche Informationen 

zum SGB XI (soziale Pflegeversicherung) 
          Referentin: Anne-Katrin Morgner (Pflegeberaterin AOK plus) 

 
 
25.11.2024 Mutti, Sonntag komme ich wieder!  
 Angehörige von Menschen mit Demenz 
 Ein Leben zwischen zuhause und Pflegeheim 
 Referent: Klaus Wudmaska (Lt. Alzheimer Angehörigengruppe Plauen-Vogtland) 

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. 

 

Menschen, die etwas für die Region bewegen. Gemacht für 
alle Vogtländer und Gäste, um zu zeigen, was alles im Vogt-
land steckt. Das ÖPNV-Mobilitätsangebot ist ein wichtiger Teil 
davon. Deshalb finden sich im Magazin natürlich auch viele 
praktische Informationen für die Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel im Vogtlandnetz und darüber hinaus.
Die aktuelle Ausgabe widmet sich dem 700-jährigen Jubilä-
um Bad Elsters in diesem Jahr. Die Brunnenkönigin Christel 
Annelie Jacob zeigt, welche Attraktionen das Staatsbad im 
Rahmen des historischen Jubiläums bereithält und berichtet 
von der Vielseitigkeit ihres Amtes. Für den Zweckverband 
ÖPNV Vogtland ist das Jahr 2024 auch ein Jubiläumsjahr. Vor 
30 Jahren wurde dieser gegründet, mit dem Ziel den öffentli-
chen Personennahverkehr der Region zu koordinieren und zu 
organisieren – mehr darüber wird im Magazin erzählt. Viele 
Ausflugs- und Veranstaltungstipps für die Osterzeit und den 
Frühling sowie verschiedene Serviceinformationen für die 
Fahrgäste in Bus und Bahn runden diese Jubiläumsausgabe ab.
VISCHELANT erscheint dreimal im Jahr und liegt in den 
Kommunen, Tourist-Informationen sowie in den Bussen und 
Bahnen im Vogtlandnetz kostenfrei zum Mitnehmen bereit. 
Auf der Internetseite www.vogtlandauskunft.de/vischelant 
sind alle Ausgaben digital sowie einzelne aktuelle Artikel auch 
in einem Blog zu finden.

Amtliche Haushaltsbefragung –  
Mikrozensus 2024

Medieninformation
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Jährlich wird im Freistaat Sachsen – wie im gesamten Bun-
desgebiet – der Mikrozensus durchgeführt. Der Mikrozensus 
(„kleine Volkszählung“) ist eine gesetzlich angeordnete Stich-
probenerhebung mit Auskunftspflicht, bei der ein Prozent der 
sächsischen Bevölkerung (rund 20 000 Haushalte) von Januar 
bis Dezember zu Themen wie Haushaltsstruktur, Erwerbstä-
tigkeit, Arbeitsuche, Besuch von Schule oder Hochschule und 
Quellen des Lebensunterhalts befragt wird. In den Mikrozen-
sus sind auch international abgestimmte Fragen integriert, mit 
denen man zum Beispiel die Arbeitsmarktbeteiligung, Ein-
kommen und Lebensbedingungen der Menschen in Europa 
vergleichen kann. Das Frageprogramm 2024 enthält außerdem 
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Veranstaltungskalender
Datum/Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort
28.03. - 31.10. Dauerausstellung im Hermann-Vogel-Haus, 

Do. - So. & Feiertage von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Krebes, Burgsteinstr. 5

07.04. Wandern rund um Hirschberg mit der OG Tanna 
Frankenwaldverein

13.04., 06.00 Uhr Vogelstimmenwanderung mit Ornithologen Peter Staudt Treff: Tanna, Alte Ziegelei
13.04., 08.45 Uhr Stammtreffen Royal Rangers Tanna Treff: Koskauer Str. 55, Tanna
20.04., 15.00 Uhr Preisträgerkonzert mit den Meisterschülern der Musikschule Schloss Leubnitz, Weißer Saal
20.04., ab 20.00 Uhr Tanz in den Mai mit FEELGOOD, Kartenvorverkauf in der 

Bäckerei Müller in Weischlitz
Turnhalle Weischlitz

21.04., 08.00 - 18.00 Uhr 11. ADAC Rallye Sprint AC Hof e.V. mit Wertungsprüfung 
von Kemnitz-Schwand-Geilsdorf-Schwand

Kemnitz-Schwand-Geilsdorf-
Schwand

21.04. Wandern um Pöllwitz mit der OG Tanna Frankenwaldverein
23.04., 16.15 Uhr Digitalwerkstatt Saale - Orla - Kreis Staatl. Gemeinschaftsschule Tanna, 

Bahnhofstr. 39
27.04., 08.45 Uhr Stammtreffen Royal Rangers Tanna Treff: Koskauer Str. 55, Tanna
27.04., 14.30 - 20.00 Uhr Familiennachmittag des Spaß Kultur und Tanz Verein 

Schönberg e.V.
Erholungseinrichtung Waldfrieden

27.04., ab 20.00 Uhr 15. Feldscheunen Party mit SPUR 13, Party-Coverband aus 
dem Vogtland

Feldscheune Rodersdorf

30.04., 17.00 Uhr Höhenfeuer in Fasendorf Dorfplatz Fasendorf
30.04., 18.00 Uhr Hexenfeuer/Tanz in den Mai in Schneckengrün Brandes Festgelände
30.04., 18.00 Uhr Hexenfeuer in Leubnitz Bürgerhaus Leubnitz
30.04., 17.00 Uhr Maibaumaufstellen und Lagerfeuer in Mehltheuer Park Mehltheuer
30.04., 18.00 Uhr Vorabend 1. Mai in Rodau Dorfplatz Rodau
30.04., 18.00 Uhr Hexenfeuer in Syrau Am Wasserturm Syrau
30.04., 18.00 Uhr Höhenfeuer in Gutenfürst ehem. Feuerwehr Gutenfürst

Die Verbraucherzentrale 
Sachsen e.V. informiert

Am Donnerstag, den 11.04.2024 ist der Beratungsbus der Ver-
braucherzentrale Sachsen e.V. in der der Zeit von 10 – 12 und  
13 – 15 Uhr in Weischlitz vor dem Rathaus vor Ort.
Verbraucher können einen geeigneten Beratungstermin telefo-
nisch unter 03744 219641 oder 0341 6962929 buchen. Das 
erspart Wartezeiten, denn die Beratung vor Ort ist sowohl mit 
als auch ohne Termin möglich.
Zum Beratungsspektrum gehören zum einen Rechtsberatungen zu
- allgemeinen Kaufverträgen

 (z. B. Auto-, Möbel-, Haushaltsgerätekauf)
- am Telefon geschlossene Verträge 

(z. B. Gewinne und Gewinnspiele)
- online geschlossene Verträge 

(z. B. Abo´s, Online-Shopping und Versandhandel)
- Pflegeheim-Verträge 

(z. B. zu Kosten, Preiserhöhungen, Kündigung)
- Abonnement-Verträge 

(z. B. Zeitungen, Nahrungsergänzungsmittel
- Dienstleistungsverträge 

(z. B. Fitnessstudio, Partnervermittlungen)
- Werkverträge 

(z. B. Handwerker, Schlüsseldienste, Teppichreinigung)
- Reiseverträge
- Haustürgeschäfte
- Inkassoforderungen
- Prüfung von Heizkosten
zum anderen werden Beratungen im Finanzdienstleistungsbe-
reich zu
- Geldanlagen und Altersvorsorge
- Versicherungen
- allgemeinem Zahlungsverkehr
- Krediten
angeboten.

Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

Anmeldung Kehrarbeit/ 
Schornsteinreinigung im  

Gemeindegebiet Weischlitz
Zu folgenden Terminen ist die jährlich wieder-
kehrende Überprüfung/Reinigung der Abgas-
anlagen/Schornsteine in den entsprechenden 
Ortsteilen des Gemeindegebietes Weischlitz für 
April geplant.
02.04. – 05.04.24 Kürbitz und Kröstau

(Aushänge wurden vorab angebracht)
08.04. – 19.04.24 Weischlitz
19.04.2024 Rosenberg und Rosenholz
22.04.2024 Pirk
23.04.2024 Geilsdorf
24.04.2024 Schwand, Steins und Deichselberg
25.04.2024 Ruderitz und Krebes
26.04.2024 Gutenfürst
29./30.04.2024 Kleinzöbern/Großzöbern und Berglas

Es werden ‚Abgasanlagen‘ aller Brennstoffarten gereinigt/
überprüft, wie es in Ihren Feuerstättenbescheiden ausge-
wiesen ist.
Da Dacharbeiten wetterabhängig sind, kann es zu Verschie-
bungen kommen.
Auch werden die ortsüblichen Anmeldungen der Objekte 
am Tag vorher erfolgen, um Leitern stellen zu können, ggf. 
dem Nachbarn den Schlüssel zu hinterlassen oder Ofenroh-
re abzudichten.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 



50Hertz lädt zu Infomärkten ein
Gleichstromverbindung SuedOstLink
Der SuedOstLink ist eine geplante Gleichstromverbindung 
zwischen Sachsen-Anhalt und Bayern. Einzelne Baumaßnahmen 
setzt Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz in Thüringen und 
Sachsen vorgezogen um. Wo Maßnahmen geplant sind, welche 
Bauverfahren zum Einsatz kommen, und wie es mit der 
Realisierung weitergeht, darüber informiert das Projektteam 
mit Infomärkten. Drei Stunden lang beantworten Fachleute 
an Themenständen Ihre individuellen Fragen: 

— in Weida im Bürgerhaus,
am Montag, 22. April 2024, von 16 bis 19 Uhr,

 Neustädter Straße 2, 07570 Weida,

— in Leubnitz im Bürgerhaus,
am Dienstag, 23. April 2024, von 16 bis 19 Uhr,

 Am Park 4, 08539 Rosenbach/Vogtl. OT Leubnitz.

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
50hertz.com/SuedOstLink
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INKLUSIVLEISTUNGEN
·  Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach 
Fuerteventura in der Economy Class

·  Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren 
·  Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen 
·  Übernachtung (7, 10 oder 14 Nächte)
im 4* R2 Rio Calma Hotel & Spa  
(Einzelzimmer gegen Aufpreis buchbar)

· All Inclusive Verpfl egung
·  Live-Show »Abenteuer Weltumrundung« 
·  »Nacht des Deutschen Schlagers 2025« 
· »Disco Pool-Party« 
· Deutschsprachige, lokale Reiseleitung 
· FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort 
·  Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch 

tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH) 

Das R2 RIO CALMA HOTEL & SPA liegt 
im Herzen der Costa Calma. Das Hotel, 
eingebettet in eine tropische Gartenanlage 
mit zwei Pools liegt auf einer Anhöhe direkt 
am Wasser des atlantischen Ozeans. Der 
Höhepunkt Ihrer Reise ist die „NACHT 
DES DEUTSCHEN SCHLAGERS 2025“ 
zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP. Freuen Sie sich auf die TOP 
Stars des deutschen Schlagers.

50 € pro Person  vom Reisepreis 
kommen der Reiner Meutsch Stiftung 
FLY & HELP zugute und werden für 
einen Schulbau auf Hispaniola 
verwendet. www.fl y-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de
Veranstalter: Prime Promotion GmbH

Fuerteventura-Traumreise 2025
 mit FLY & HELP & Schlager-

stars unter Palmen

 * ALL-INCLUSIVE *

 Abenteuer 
 Weltumrundung

 Abenteuer  Abenteuer 
 Live-Show

Inkludierte Reise-Highlights

»Nacht des
Deutschen Schlagers«

»Nacht des»Nacht des
Deutschen Schlagers«
 Konzert

 Tel.: 0214-7348 9548
 (Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

 Feiern & tanzen mit Ihren Lieblingskünstlern!

»Nacht des Deutschen Schlagers« 

Weitere Infos unter: 
www.schlager-kanaren.de

Semino Rossi, Olaf Henning, Stefanie Hertel, 
Nicole, Peter Orloff , Claudia Jung, Bernie 
Paul und Graham Bonney

INKLUSIVLEISTUNGEN

p. P. ab 

999 €
z.B. 28. 4 .- 5.5. 2025 

ab/bis Frankfurt 
(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
LW25

Buchungsmöglichkeiten:
28.4. – 5.5. (8-tägig,7 Nächte) ab 999 € p. P.
26.4. – 6.5. (11-tägig,10 Nä.) ab 1.249 € p. P.
28.4. – 12.5. (15-tägig,14 Nä.) ab 1.598 € p. P.
Flüge auch ab Leipzig und München (+ 40 €) 
buchbar

A
nzeigenteil
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Gleich Termin 
vereinbaren 

Runde Sache: 
unser Räder-Service

20 Jahre
Salon Schnipp Schnapp

27.04.2004 - 27.04.2024

Anlässlich meines 
Firmenjubiläums sage ich Danke 
für euer Vertrauen, eure Treue 

und eure Wertschätzung an unser 
Handwerk, das ich mit viel Liebe 

und Herzblut umsetze. 
Deshalb möchte ich einen ausgeben. 

Kommt gerne am Freitag, den 26.04.2024 
ab 13.00 Uhr und stoßt mit mir an.

Inh. Nicole Rauh 
Friseurmeisterin
Tel. 037436 /  
       12929

Familienfreundliches Einfamilienhaus  
mit Garten in Großzöbern zu verkaufen

2 Etagen (EG + OG 132 m2), teilunterkellert, DG ausbaubar,  
Grundstück 710 m2, großes Nebengebäude, Garage, BJ ca. 1900, 
sanierter Zustand, wärmegedämmte Fassade, neue Dacheinde-

ckung, Abwasser Kanalanschluss, Gas-ZH mit Flüssiggastank, 
Fußbodenheizung im Bad, Kunststofffenster Isolierglas,  

Außenrollläden, Haus ist bereits beräumt und bewohnbar,  
ruhige Lage an Nebenstraße, freistehend.

VB: 175.000 Euro | Kontakt unter 0170 / 7207441
VON PRIVAT UND PROVISIONSFREI

SANIERTER ALTBAU
ca. 120 Quadratmeter, mit kleinem Garten, 

in Kürbitz zu vermieten.
Telefon: 01 74 / 4 84 25 10

Ganz schön renoviert.

 0 60 60 - 828 28 28
  info@renke-bresselmann.portas.de

Türen. Küchen. Treppen. Fenster. 
Wir verschönern Dein Zuhause!

umweltschonend 

zuverlässig

kompetent 

nachhaltig

bequem 

lokal

Fenster und Haustür aus einem Guss.

Treppe wie neu -
rundum gut beraten.

PORTAS-Fachbetrieb  
Neumann

P & P Renovierungsspezialist
Vogtland GmbH

Mylauer Straße 18  
08491 Netzschkau
 0 37 65 / 3 41 58

 www.neumann.portas.de

umweltschonend
zuverlässig  kompetent

nachhaltig    bequem  lokal

Türen. Küchen.  
Treppen. Fenster.  

Wir verschönern dein Zuhause!

Mit Ihrer Hilfe 
finden Kinder 

Platz zum Spielen.

Spenden
Sie unter

www.dkhw.de

PassenderPassender
AnzugAnzug

gefällig?gefällig?

ÜberÜber 3.0003.000 neueneue BrautkleiderBrautkleider
zum Outlet-Preis abzum Outlet-Preis ab 99,–99,– €€

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3.000 vorrätigen
hochwertigen neuen Brautkleidern bekannter deutscher
und internationaler Markenhersteller zum Outlet-Festpreis.

Große Auswahl an passendem Zubehör,
Event-Mode und Anzügen
Anprobetermin vereinbaren
unter 03591 3189909 oder  0151 42266500
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Und immer sind da Spuren deines Lebens,
niemand ist fort, den man liebt.

Tot ist nur, wer vergessen wird.

Brigitte Unger
* 6.11.1933     † 3.3.2024

In stiller Trauer
Sebastian und Anke Denkewitz

Weischlitz, März 2024

DANKSAGUNG
Liebe und Erinnerung ist das, was bleibt,  

lässt viele Bilder vorüberziehen, uns dankbar zurückschauen  
auf die gemeinsam verbrachte Zeit.

Von Herzen danken wir allen, die sich uns 
beim Abschied von meiner lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Uroma, Schwester, 
Tante und Cousine

Anneliese Lorenz 
geb. Degenkolb

* 23.02.1932           † 01.03.2024

nahe fühlten und durch herzliche Worte und 
Schrift, Blumen, einen stillen Händedruck, eine 
liebevolle Umarmung, einen anteilnehmenden 
Gruß und Geldzuwendungen ihr Mitgefühl, ihre 
Anteilnahme und Trauer ausdrückten.

Unser besonderer Dank gilt
Dipl.-Med. Angela Lange mit Team  
für die jahrelange gute Betreuung  
Dipl.-Med. Peter Machnitzki
Herrn Pfarrer Schlotterbeck  
für seine einfühlsamen Worte zur Beerdigung  
und dem Bestattungsdienst Marion Todt  
für die hilfreiche Unterstützung

In liebevollem Gedenken
Annette und Harald Spranger mit Familien 

und Anverwandten

Abschied nehmen

„Die Trauer hört niemals auf, sie wird ein Teil unseres Lebens. 
Sie verändert sich und wir ändern uns mit ihr.“

Grabgestaltung mit Pflanzen Anzeige

Mindestens im Herbst und im Frühling sind die Angehörigen der 
Verstorbenen auf der Suche nach Ideen für die Gestaltung einer 
schönen Grabstelle. Unterschiedliche Akzente können mit der 
gewählten Bepflanzung gesetzt werden.
Farbe auf das Grab: Je nach Geschmack können verschiedene 
Blühpflanzen in einer Farbe gewählt oder aber unterschiedliche 
Farben kombiniert werden. Wichtig für ein ruhiges Gesamtbild 
ist, dass die Farben miteinander harmonieren. Auch der Ge-
schmack des Verstorbenen kann bei der Farb- und Pflanzen-
wahl berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, kleinbleibende 
Blumen zu wählen, damit auch das Grabmal gut zur Geltung 
kommt.
Einen Blickfang wählen: Zu viele Gestaltungselemente sorgen 
häufig dafür, dass die Grabstelle überladen wirkt. Weiß das Auge 
vor lauter Deko, Blumen und Gestecken nicht mehr, wo es hin-
schauen soll, ergibt sich ein unruhiges Bild, das meist als wenig 
angenehm empfunden wird. Dagegen kann eine einzelne große 
Blühpflanze in der Mitte des Grabes ein Anziehungspunkt für 
das Auge sein. Vorteilhaft umrahmt wird sie von kleingehaltenen 
Grünpflanzen, die regelmäßig nachgeschnitten werden.
Wenig Pflegeaufwand: Da die meisten Angehörigen sich nicht 
tagtäglich um die Grabstelle kümmern können, ist es sinnvoll 
eine unempfindliche und pflegeleichte Gestaltung zu wählen. 
Robuste Grünpflanzen, wie z.B. kleine Buchsgewächse, schmü-
cken sowohl im Sommer als auch im Winter. Standort und Bo-
denbeschaffenheit sollten bei der Pflanzenwahl berücksichtigt 
werden, hierbei kann eine fachmännische Beratung helfen. Un-
terstützend kann ein speziellen Vlies verwendet werden, das 
eine Bepflanzung zulässt, aber das Unkraut im Zaum hält.
Auch Flächen, die mit Kieseln bedeckt sind, machen wenig Ar-
beit und setzen die übrige Bepflanzung in Szene.

Foto: GdF, Bonn
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GEMEINSAM SIND 
WIR FÜR SIE STARK.

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohendorfer Str. 1

AUERBACH
Göltzschtalstr. 36a

03741/48004

www.bestattungsunternehmen-partner.de

PLAUEN
Röntgenstr. 39

ELSTERBERG
Hohndorfer Str. 1

Hilfe in schweren Stunden

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch unter Tel. 03535 489-0
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

„Niemand kennt den Tod, und niemand weiß, ob er für 
den Menschen nicht das allergrößte Glück ist.“

 | Sokrates

Worte finden, wenn anderen 
die Stimme versagt Anzeige

Er hält Reden für Verstorbene, die nicht konfessionell gebunden 
waren oder deren Angehörige eine konfessionelle Ausrichtung 
des Abschieds nicht wünschen: der Trauerredner. Auch Gläubi-
ge, denen eine kirchliche Trauerfeier im Rahmen eines Gottes-
dienstes nicht persönlich genug ist, beauftragen einen profes-
sionellen Redner.

In der Regel darf der Trauerredner nicht in der Kirche auftreten. 
Mit der Bestattung auf dem kommunalen Friedhof oder im Be-
stattungsinstitut übernimmt er die sonst übliche Rolle des Geist-
lichen und tritt zunehmend an dessen Stelle. Trauerredner sind 
in der Regel freiberuflich tätig, doch es gibt ebenfalls Bestatter, 
die als Inhaber oder deren Mitarbeiter diese Aufgabe wahrneh-
men. Die Trauerredner erhalten ihr Mandat, eine Trauerfeier zu 
übernehmen, von den Angehörigen.
In einem persönlichen Gespräch mit den Hinterbliebenen ver-
schafft sich der Trauerredner zunächst einen Überblick über den 
Ablauf der Trauerfeier. Dann geht es darum, welche Inhalte in die 
Rede einfließen sollen. Der Redner fragt nach Charakterzügen, 
die den Verstorbenen oder die Verstorbene treffend beschrei-
ben, und nach wichtigen Stationen seines/ihres Lebens, die in 
der Rede hervorzuheben sind. Er versucht so, einen Eindruck 
von der Person zu bekommen: Worauf hat sie besonderen Wert 
gelegt? Was macht sie einzigartig? Und vor allem: Welche Worte 
spenden Trost? Der Trauerredner muss es allein über die Erzäh-
lungen schaffen, ein möglichst genaues Bild des Verstorbenen 
wiederzugeben. Die kleinen Details sollen den Verstorbenen vor 
dem geistigen Auge der Zuhörer lebendig werden lassen.

Trauerredner werden meistens von Bestattungsinstituten vermit-
telt und arbeiten eng mit dem Bestattungsgewerbe zusammen. 
Bei Interesse fragen Sie das Bestattungsunternehmen Ihres Ver-
trauens nach einem erfahrenen weltlichen Redner.
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Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Frühling im Schwarzwald:
Inne halten - Abstand gewinnen - 

zur Ruhe kommen
würzig klare Schwarzwaldluft 

schnuppern…

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage

schnuppern…
Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-
Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 228,-
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Unsere Highlights

Das komplette Programm unter www.tierparkfest-herzberg.de
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Mittwoch, 01.05.24

Rockpirat

Donnerstag, 02.05.24

Freitag, 03.05.24

Samstag, 04.05.24

Sonntag, 05.05.24

Nightfever

ABBA Unforgettable

X-Perience

Hamburger Lokalpiloten

© Martin Becker

© Uwe Morscheck
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- Frühschoppen Park + Festzelt
- Nordseemusik und Spaß mit  
 „Hamburger Lokalpiloten“
- Partynacht mit „DJ Petschke“  
 und „Rockpirat“

- Doppeldeckeraktion der  
  Fahrgeschäfte und andere  
 Rabattaktionen

- Tierparkfestcafe mit 
 „Daniela Bensch“
- Fackelumzug, Hexengaudi,  
 Feuerwerk 
- Stimmung mit „P.O.G.O.“ 
 und „Mr. Feelgood“

- Country- und Linedance-  
 Frühshoppen mit „DJ Gerry“
- Puppentheater „Rabatz“ spielt   
 „Rotkäppchen“ und „Froschkönig“ 
- DeutschPopPoeten-Tour 2024 mit  
 Jomojo, Radio Hoppegarten, Kesh& 
 DJ und Jolie Woköck aus Herzberg 
- „Die ABBA-Unforgettable Show“
- Disco-Classics mit „Nightfever“
- Aftershow-Party: „FreeBeats &   
 Scotch und Soda“

- Frühschoppen
- Hundeschule „Hundebande“ 
- Entenrennen
- Unsere Stargäste: 
 „ X - P E R I E N C E “ 

Der Ferienpark am Plauer See.

FERIENPARK LENZ

www.ferienpark-lenz.de
Plauer Seeblick | 17213 Malchow

Tel. 0152 08529030 | urlaub@ferienpark-lenz.de

• im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte
• rund 30 traumhafte Ferienhäuser für 2 bis 12 Personen
• alle Unterkünfte sind hochwertig gestaltet und ausgestattet

URLAUBfür die ganze Familie
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Isolieren Sie die Zahlen!

3 4 7 1 5
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Aufgabenschwerpunkte Verkauf
✔ Verkauf von Anzeigen und Medialeistungen 
✔ Verkauf crossmedialer Produkte
✔  Betreuung des bestehenden Kundenstammes 

sowie Neukundenakquise
✔ Beratung telefonisch oder vor Ort
✔ Angebotserstellung per E-Mail

Ihre Stärken
✔ flexibel, kommunikationsstark, ein Verkaufstalent
✔ hungrig nach Erfolg
✔ Auch als Quereinsteiger aus dem kaufmännischen  

Bereich können Sie sich bewerben.

Wir bieten
✔ selbstständiges Arbeiten in einer Festanstellung
✔  interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
✔ Einarbeitung sowie Schulungen bei Bedarf
✔ technische Ausstattung von Arbeitsmitteln

Für alle Stellen suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit!

Aufgabenschwerpunkte Umbruch
✔ Layout von Text- und Anzeigenseiten
✔ Aufbereitung der Daten für den Druck

Aufgabenschwerpunkte Redaktion – Online
✔ Texterfassung in der browserbasierten Anwendung
✔ Aufbereitung dieser für die Weiterverarbeitung
✔ App-Support im Backend der App
✔  Kunden-Support: Erstschulungen und Hilfestellung 

bei Anwendungsproblemen

Ihre Stärken
✔  solide Computerkenntnisse
✔ freundliche Umgangsformen am Telefon
✔  idealerweise Berufserfahrung in der Medienbranche
✔ geübtes Auge für Rechtschreibung und Gestaltung
✔	teamfähig, flexibel einsetzbar und lernfähig
✔ gute kommunikative Kompetenzen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
bewerbung@wittich-herzberg.de

Stichwort „Bewerbung Verkauf“ 
Stichwort „Bewerbung Umbruch“ 
Stichwort „Bewerbung Redaktion – Online“
 
LINUS WITTICH Medien KG 
An den Steinenden 10 | 04916 Herzberg (Elster) 
www.wittich.de

Komm  
in unser  
Team

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir qualifizierte Mitarbeiter (m/w/d) für:

■	Verkauf (m/w/d)           ■	Umbruch (m/w/d)          ■	Redaktion – Online (m/w/d) 

Festwerbung

Wir DRUCKEN Ihre Festwerbung zu Spitzenpreisen

09191 72 32 88info@lw-flyerdruck.dePeter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim

Alle Preisangaben INKLUSIVE Versand und MwSt. 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten. Tagesaktuelle Preise.

Flyer DIN A6
beids. Farbdruck, 135g BD Papier

   100 Stück 16,08 €
   500 Stück 16,61 €
1.000 Stück 20,33 €
2.500 Stück 31,09 €
5.000 Stück 43,48 €
7.500 Stück 58,85 €

Plakate DIN A2
eins. Farbdruck, 100g BD Papier

   10 Stück 18,35 €
   25 Stück 28,45 €
   50 Stück 47,83 €
 100 Stück 55,66 €
 250 Stück 58,33 €
 500 Stück 91,52 €   

Bauzaunbanner 340 cm x 173 cm 
eins. Farbdruck, 270 g/m² Mesh-Plane (winddurchlässig), mit Ösen

   1 Stück 56,31 €        
   5 Stück 46,45 €/Stück
 20 Stück 34,50 €/Stück
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Umwelt schützen und Kosten sparen
Das neue Gebäudeenergiegesetz wirft viele Fragen auf - Ölkessel-Verbot? Wärmepumpen-Pflicht?

Klimaschutzprogramm? Förderprogramme?

Gerne beraten wir Sie und planen Ihr Heizsystem mit Zukunft

Telefon: 03 74 31 / 3881
E-Mail: kontakt@gunar-schmeissner.de
Friedensstr. 17
08539 Rosenbach / OT Mehltheuer

Anlagenbeispiel:Anlagenbeispiel:
Hybridsystem Luft/Wasser Wärmepumpe  Hybridsystem Luft/Wasser Wärmepumpe  

und Gasbrennwertgerätund Gasbrennwertgerät

Büroservice GmbH
Unsere Leistungen:
– Buchen laufender Geschäftsvorfälle
– Lohn- und Gehaltsabrechnungen
– Baulohn
– Lohnsteuer-Anmeldung
– Abrechnung und Korrespondenz 

mit Krankenkassen
– sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit 

Datenerfassung und Büroservice
– Abhol- und Bringservice

Enders-Dix-Str. 1 | 08538 Weischlitz
Internet: www.bueroservice-weischlitz.de
info@bueroservice-weischlitz.de

Büroservice GmbH
Unsere Leistungen:
– Buchen laufender Geschäftsvorfälle
– Lohn- und Gehaltsabrechnungen
– Baulohn
– Lohnsteuer-Anmeldung
– Abrechnung und Korrespondenz 

mit Krankenkassen
– sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit 

Datenerfassung und Büroservice
– Abhol- und Bringservice

Enders-Dix-Str. 1 | 08538 Weischlitz
Internet: www.bueroservice-weischlitz.de
info@bueroservice-weischlitz.de

Telefon:
03 74 36 / 28 03

Fax:
03 74 36 / 2 07 22

Buchführung 
muss nicht 
teuer sein!

OT Reuth

IHR FACHMANN
vor Ort

Gut bedacht ins Frühjahr Anzeige

Mehr denn je sind die Auftragsbücher der Handwerker gut ge-
füllt. Hinzu kommen zurzeit längere Vorlaufzeiten bei der Ma-
terialbeschaffung. Klug beraten ist daher, wer sich bereits jetzt 
um die Beauftragung eines zeitaufwendigeren Projekts wie z. B. 
eine Dachsanierung kümmert. Ein besonders zu empfehlender 
Baustoff sind Metalldachprofile. Sie sind stabil, witterungsbe-
ständig und entlasten aufgrund ihres geringen Gewichts die 
bestehende Dachkonstruktion deutlich. So sind Pfannen aus 
Metall überall dort, wo Ton- oder Betoneindeckungen mit ih-
ren bis zu 50 kg/m2 zu schwer sind, optimal. Metalldachprofile 
eignen sich ganz allgemein für Nebengebäude, Garagen oder 
Carports. Für Hausdächer, insbesondere für solche mit einer 
Dachneigung von unter 20 Grad, verwendet man Metalldach-
pfannen. Diese Leichtgewichte (nur etwa 5 kg/m2) dürfen schon 
ab einer Neigung von sieben Grad verlegt werden und reichen 
mit einer maximalen Länge von sieben Metern meist in einem 
Stück von First bis Traufe. Auch zur Sanierung von Dächern mit 
asbesthaltigen Faserzementplatten oder Well-Asbest sind Me-
talldachpfannen bestens geeignet. Der schädliche Baustoff min-
dert den Gesamtwert einer Immobilie beträchtlich. Somit ist eine 
fachgerechte Asbestsanierung mit Metalldachpfannen nicht nur 
gesundheitlich, sondern auch in finanzieller Hinsicht von Vorteil, 
zumal Kosten steuermindernd geltend gemacht oder alternativ 
KfW Fördermittel beantragt werden können. epr
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Meinel Holz

Tel.: 0151 - 40 18 60 27
E-Mail: daniel@meinel-holz.de

Langer Weg 79 | 08538 Weischlitz 
OT Rodersdorf

Inh. Daniel Meinel

Zimmerei      Holzbau
Sägewerk      Altbausanierung

Taltitzer Straße 22
08538 Weischlitz

(ehem. Salon Manuela)
Telefon: 037436 - 22 33

Sie haben ein haariges Problem? 
Ich freu‘ mich auf Sie!

IHR FACHMANN
vor Ort

Strom- und Gas-Tarif zu teuer?
Ich biete kostenfreien und mühelosen Wechsel!

Sarah Perner
Freier Handelsvertreter der Teleson Vertriebs GmbH

sarah.perner@teleson-vertrieb.de
Tel.: 0151 14 100 954

Wohnen mit Ausblick Anzeige

Glas ist ein echtes Multitalent in der Architektur: Es lässt Räu-
me großzügiger und freundlicher erscheinen, holt viel Tages-
licht ins Gebäude und löst die Grenzen zwischen Innen- und 
Außenbereiche optisch auf. Gerade in der heutigen Architektur, 
die mit offenen Flächen häufig an Lofts erinnert, kann der Werk-
stoff besondere Akzente setzen und dem Zuhause ein Gefühl 
der Leichtigkeit geben. Glasvorbauten wie Wintergärten und 
mehrgeschossige Foyers zum Beispiel lassen Innenräume noch 
wohnlicher erscheinen - direkt beim Neubau oder auch später 
bei Verschönerungen und Erweiterungen.
Große Fensterflächen verbinden das Zuhause optisch mit der 
Natur. Dank moderner Mehrfachfenster mit hoher Dämmleistung 
erfüllt die Verglasung bei allen ästhetischen Vorteilen gleichzeitig 
die heutigen Anforderungen an die Energieeffizienz. Auch für die 
Innengestaltung ist der transparente und vielseitige Werkstoff 
gefragt. Fast alles, was das Zuhause ansprechender macht, 
lässt sich aus dem vielseitigen Material herstellen - Treppen, 
Trennwände, Duschen und sogar Möbelstücke. So können 
etwa Schiebetüren und Raumtrenner aus Glas den Innenbereich 
strukturieren, ohne eng begrenzte und dunkle Räume zu schaf-
fen. Bei Eigenheimen mit einer Galerie schaffen Glasgeländer 
und Brüstungen ein Gefühl der Freiheit. Damit neben der Optik 
auch die Sicherheit überzeugt, verfügen beispielsweise Gelän-
der des Herstellers Uniglas über eine zuverlässige Absturzsi-
cherung. Optische Akzente setzt ebenso eine Treppe mit Stufen 
aus transparentem Verbundsicherheitsglas, bei denen man mit 
jedem Schritt scheinbar im Raum schwebt. djd 69790

Foto: djd/Uniglas/Jan Marc Specklin
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Am Wall 3, 08538 Weischlitz
Telefon: 0162 759 50 33
E-Mail:   info@kaeltewerk-streil.de
Web:      www.kaeltewerk-streil.de

Montage & Service von 

Kälte- & Klimaanlagen

sowie Wärmepumpen.

IHR FACHMANN
vor Ort

:
: :

Baggerarbeiten

Elektro - Datentechnik - Sicherheitstechnik

Telefon: 037436/2180
Geschäftsführer: Tobias Kraus
Plauener Straße 16  I  08538 Weischlitz
Mail: info@EDS-Weischlitz.de

PLANEN UND RENOVIEREN

Eleganz im Badezimmer Anzeige

Hektik und Stress im Alltag nehmen spürbar zu und wecken 
gleichzeitig das tiefe Bedürfnis nach Entschleunigung. Gerade 
das eigene Zuhause kann mit einem ansprechenden Ambiente 
wichtige Rahmenbedingungen für mehr innere Balance bieten. 
Das trifft nicht nur auf den Wohnbereich zu, sondern vor allem 
auch auf das Badezimmer als einen Rückzugsort, der dazu prä-
destiniert ist, alles loszulassen und zu sich selbst zu kommen.
Sind Raumgestaltung, Einrichtung und Ausstattung bis ins Detail 
stimmig, passt auch die Wohlfühlatmosphäre. Für ein solches 
Gesamtbild sorgen mitunter aufeinander abgestimmte Arma-
turen, Brausen und Bedienelemente in der Dusche und an der 
Wanne sowie harmonierende Accessoires. Die britischen Desi-
gner Edward Barber und Jay Osgerby beispielsweise haben ge-
meinsam mit der Marke Axor die Armaturen- und Brausenkollek-
tion Axor One für eine umfassende Badeinrichtung in zeitlosem 
Design geschaffen. Bestehend aus eleganten Archetypen für 
das Waschbecken, die Wanne und Dusche, wird die Kollektion 
von einer ganzheitlichen Designsprache mit schlanken Silhou-
etten, planen Oberflächen, weichen Kanten und ausgewogenen 
Proportionen getragen. Darüber hinaus sorgen Oberflächen wie 
Chrom, Matt Black und weitere exklusive Oberflächen für exklu-
sive Eleganz in jedem Badezimmer.
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